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An der Schnittstelle von Wohnungslosenhilfe und Jobcentern

Schlussfolgerungen und Empfehlungen


Einführung: Für die Jobcenter sind Menschen in besonderen sozialen Schwierig​keiten - insbesondere Wohnungslose - eine kleine und von ihrer Problemlage her oft sehr komplexe Zielgruppe, deren Hilfebedarf das Instrumentarium von SGB II / III weit übersteigt. Gleichzeitig sind viele im Sinne des Gesetzes erwerbsfähig und haben einen begründeten Anspruch auf Integrationshilfen in den Arbeitsmarkt. Viele von ihnen arbeiten - sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt -, selbst wenn sie aufgrund ihrer sonstigen Problemlagen in einer stationären Einrichtung leben. Auf der anderen Seite sind ehemals wohnungslose Menschen oft erst nach einigen Monaten Hilfe wieder in der Lage, eine Beschäftigung aufzunehmen. In dieser besonders intensiven Wiedereingliederungsphase sind sie um so mehr auf geeignete Integrationshilfen für den Arbeitsmarkt angewiesen.

Für die Hilfeberechtigten hat Arbeit zudem oft einen zentralen Stellenwert in ihrer Vorstellung von einem gelungenen Leben und ist für die angestrebte Stabilisierung eine unerlässliche Voraussetzung.

Somit gibt es zwischen den Hilfen in SGB II (und III) sowie der weitergehenden Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII (früher § 72 BSHG) eine wechselseitige Abhängigkeit, welche von der Wohnungslosenhilfe aktiv zu nutzen und mit zu gestalten ist. Daraus ergeben sich eine Reihe von Schluss​folgerungen und Konditionierungen.

I) Wohnungslosenhilfe zwischen SGB II und SGB XII

Mit den neuen Vorschriften SGB II und SGB XII ergibt sich in der Existenzsicherung eine ansatzweise Versäulung der Sozialsysteme, die im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt den Nachrang der Sozialhilfe als letztes Netz für Leistungs​berechtigte nach SGB II aufhebt.

Wesentlicher Parameter an der Schnittstelle beider Systeme ist die Erwerbsfähigkeit. Das Klientel der Wohnungslosenhilfe verteilt sich in jeweils hohen Quoten von Erwerbsfähigen und Erwerbsunfähigen auf beide Systeme. Die Quote der Erwerbs​fähigen dürfte dabei i.d.R. von ambulanten über teilstationäre zu stationären Hilfen und mit zunehmender Hilfedauer abnehmen. Auch der Parameter des gewöhnlichen Aufenthalts wird gerade Wohnungslosen verschiedene Zuständigkeiten vorgeben. Nicht auszuschließen ist dabei eine erhöhte Mobilität des Personenkreises, um dem Forderdruck zu entgehen. Darüber hinaus wird es – wie bisher - weitere Ansprüche auf Arbeitslosengeld I, Rente, Krankengeld u.a. geben. 

Die Wohnungslosenhilfe rückt damit verstärkt in die Funktion einer zentralen Schaltstelle und eines Lotsen zwischen den verschiedenen Systemen der Existenzsicherung.

Die von der Wohnungslosenhilfe erbrachte Leistung ist die "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach §§ 67 – 69 SGB XII. Diese spezifischen Schwierigkeiten liegen nach der DVO zu §§ 67 ff. SGB XII dann vor, wenn außergewöhnliche und besondere Lebensverhältnisse so mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, dass sie sich gegenseitig bedingen und nur zusammen angegangen werden können.

Außergewöhnliche und besondere Lebensverhältnisse sind die fehlende oder nicht ausreichende Wohnung, gewaltgeprägte Lebensverhältnisse, eine ungesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage, die Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder vergleichbare Verhältnisse.

Die damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sind Ausgrenzungen vom Gemeinschaftsleben in Gestalt des Wohnungsmarktes, des Arbeitsmarktes, familiärer und anderer tragfähiger Kontakte, weiterhin Ausgrenzungen durch Straffälligkeit, Sucht, psychische Probleme u.a..

[image: image2.wmf]Der Problem - und Hilfebereich lässt sich wie folgt darstellen:

In diesem Gesamtpaket wird der Umfang besonderer sozialer Schwierigkeiten und der weitgehende Hilfeansatz der Wohnungslosenhilfe deutlich. Die Hilfe nach SGB II zielt dabei nur auf ein soziales Problem, nämlich dem der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. Die Hilfe endet dort auch konsequent mit der Zielerreichung. Die Wohnungslosenhilfe muss nach der Stabilisierung dieses Bereichs fortfahren, um die weiteren Problembereiche und außergewöhnlichen Lebensverhältnisse aufzulösen und zu stabilisieren.

Die Hilfe in besonderen sozialen Lebenslagen ist deshalb ganzheitlich und weitergehend angelegt, während das Fallmanagement im Jobcenter die begleitenden Hilfen auf das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt fokussiert. Die Hilfe nach SGB II muss also im Hilfeverfahren nach §§ 67 SGB XII verzahnt und eingebettet werden und darf diese in keinem Fall ersetzen. Wohnungslosenhilfe setzt mit einem wesentlichen Teil der Leistungen dort an, wo die Hilfe nach SGB II ihr Ziel bereits erreicht hat oder gar nicht erforderlich ist, weil die Problembereiche außerhalb des Zugangs zum Arbeitsmarkt liegen.

Unabdingbar ist dabei die Beibehaltung der Rechtsgrundlage der §§ 67ff SGB XII (bisher § 72 BSHG). Bei einer Aufstellung auf der Basis von § 16 (2) SGB II als "Psychosziale Betreuung" geriete die fachliche Hilfe in einen völlig anderen Kontext:

· Die Hilfe würde sich auf die Wiedereingliederung in Arbeit verengen und mit ihr zeitlich befristet. Mit einer solchermaßen verkürzten Zielsetzung wären die besonderen sozialen Schwierigkeiten aber in aller Regel noch nicht überwunden.

· Ein individueller Rechtsanspruch ergäbe sich erst mit der Festsetzung der Hilfe​leistung in der Eingliederungsvereinbarung durch den Fallmanager nach § 15 (1) SGB II und wäre dort der jeweiligen Haushaltslage unterworfen.

· Die Hilfe würde nur einen Teil der (erwerbsfähigen) Hilfebedürftigen abdecken und somit entkoppelte Doppelstrukturen erfordern. Selbst bei einer gesonderten Teil​finanzierung von Leistungen zur Arbeitsintegration wären Leistungssätze und Zuschüsse für Dienste aufzubrechen. Dies würde zu aufwändigen Teilabrech​nungen (gegenüber dem selben Kostenträger!) führen.

· Die Hilfe würde Teil der sanktionsbewehrten Eingliederungsvereinbarung und damit die notwendige Niedrigschwelligkeit und Motivationsfunktion verlieren, auch weil die Leistungserbringer in diesem Rahmen bei der Aufdeckung von Leistungsmissbrauch mitwirken sollen (§ 18 (1) SGB II).

· Nicht ausschließen läßt sich darüber hinaus die Leistungsvergabe mit Ausschreibung nach VOL, mit Problemen für die Fachlichkeit, Gemeinnützigkeit, tarifliche Bindung und (Umsatz)-Steuerpflichtigkeit.

Für die Kommunen spielt die Rechtsgrundlage letztlich keine wesentliche Rolle: Sie tragen die Kosten für die sozialen Dienste sowohl nach SGB II als auch nach SGB XII.

Sonderproblem Erwerbsfähige in stationären Einrichtungen
Unlogischer Bruch in der Abgrenzung der Hilfen nach SGB II und SGB XII mit dem Parameter der Erwerbsfähigkeit ist die Regelung nach § 7 (4) SGB II. Demnach erhalten Bewohner stationärer Einrichtungen, die "für länger als 6 Monate" in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, auch bei weiterbestehender oder wiedererlangter Erwerbsfähigkeit keine Hilfe nach SGB II. 

Für Einrichtungen der stationären Wohnungslosenhilfe ergibt sich daraus das Paradoxum, dass Bewohner dort vom Arbeitsmarkt abgeschnitten werden, wo sie mit besonders aufwändiger Hilfe ins normale Leben eingegliedert werden sollen.

Hoffnung für eine effektive Hilfe ist die verbindliche Bestätigung einer aktuellen Interpretation von § 7 (4) SGB II aus dem BMWA, nach der erwerbsfähige Personen in stationären Einrichtungen nach Ablauf der 6 Monate weiter im SGB II verbleiben, so weit sie erwerbsfähig sind. Demnach wäre also eine ständig neue Prognose nach jeweils 6 Monaten abzugeben.

Gesichert wäre damit die Weiterfinanzierung begonnener SGB II - Maßnahmen bei Personen in stationären Einrichtungen nach der 6-Monatsfrist. 

Andernfalls wäre - sehr viel schwieriger - darauf hinzuwirken, dass begonnene SGB II - Maßnahmen nach Ablauf der 6-Monats-Frist vom örtlichen oder überörtlichen Sozialhilfeträger finanziert werden.
Eine generelle Verweigerung von SGBII-Maßnahmen gegenüber Menschen in stationären Einrichtungen wäre verfassungsrechtlich problematisch (siehe Gutachten v. Prof. Brühl), das Problem wäre mit einer entsprechenden Klage zu klären.

II) Synchronisation der Hilfen

Eine Synchronisation ist dort erforderlich, wo sich die Hilfen berühren. Die Qualifizierung der Mitarbeitenden in den Jobcentern muss deshalb darauf ausgerichtet sein, zu erkennen, wo die Vermittlung an die Wohnungslosenhilfe wegen akuter Bedarfe (Mittellosigkeit, Unterkunft, drohender Wohnungsverlust und weitere Problemlagen), aber auch in Bezug auf eine notwendige umfassende Hilfe nach §§ 67ff SGB XII (früher § 72 BSHG) angezeigt ist. 

Die Wohnungslosenhilfe ihrerseits kann die Synchronisation erleichtern, indem sie den Hilfesuchenden Bescheinigungen über eine bestehende bzw. notwendige Hilfe nach §§ 67ff  mit auf den Weg ins Jobcenter gibt. 

In der Synchronisation der Hilfen ergibt sich ein möglicher Ablauf von Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe, die a) vor, b) während und c) flankierend und nachgehend zu den Hilfen zur Arbeitsintegration nach SGB II zu erbringen sind:

a) Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII vor den Maßnahmen der Arbeitsintegration

Hier geht es darum, grundlegende Voraussetzungen für eine Arbeitsfähigkeit zu schaffen:

· Vermittlung einer geeigneten Unterkunft

· Klärung existenzsichernder Ansprüche (SGBII, Sozialhilfe, Rente, Krankengeld)

· Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung

· Sicherstellung einer materiellen Mindestausstattung

b) Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII während den Maßnahmen der Arbeitsintegration

· Verzahnung des Hilfeplanverfahrens in der Eingliederungsvereinbarung

· Hilfen bei der Suche und Sicherung eines Arbeitsplatzes

c) Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII flankierend und nachgehend zu den Maßnahmen der Arbeitsintegration

· Ordnung der finanziellen Verhältnisse (Miet- und Unterhaltszahlungen, Versicherungen, Schuldenregulierung, ggf. Geldverwaltung)
· Hilfen bei gesundheitlichen Problemen (medizin. Reha, Sucht, psych. Probleme u.a.m.)
· Aufbau / Wiederherstellung tragfähiger Kontakte

· Wiederherstellung zerbrochener familiärer Beziehungen (Kinder, Partner, Eltern...)

· Aufbau eines stabilisierenden Beziehungsnetzes

· Training von Basisqualifikationen (Konfliktbewältigung, Termintreue, Durchhaltekraft, Frustrationstoleranz u.a.)
· Hilfen bei Ernährung, Hygiene, Reinigung, Haushaltsführung, Regelungen des Zusammenlebens

· Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden

· Vermittlung zu Fachdiensten / in Einrichtungen

· Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung

· Krisenintervention

Mit dem jeweiligen Träger der SGB II-Leistungen sind Vereinbarungen anzustreben, auf deren Grundlage die Arbeit synchronisiert werden kann. 

Umgekehrt haben die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe Kompetenzen aufzuweisen, an deren Nutzung die Jobcenter unmittelbar interessiert sein müssen: wenn es um die unmittelbare Notlinderung mittelloser Personen, um die Frage einer kurzfristigen Notunterkunft oder um die – in der Praxis häufig erforderliche - Prävention eines drohenden Wohnungsverlustes geht, der nicht nur auf einen Mietrückstand zurückzuführen ist.

Beispiele für eine notwendige Synchronisation der Hilfen:

· Eingliederungsvereinbarung / Hilfeplanverfahren:

Die Eingliederungsvereinbarung hat zentrale Bedeutung nicht nur für die Wiedereingliederung, sondern auch für die existenzielle Absicherung. Bei Überforderung und falscher Weichenstellung steuert der Prozess schnell auf harte Sanktionen zu. Eine fachliche Einbindung der Wohnungslosenhilfe in die Erstellung einer Eingliederungsvereinbarung entspricht deshalb schon ihrer originären Aufgabe der Existenzsicherung und der Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die Wohnungslosenhilfe hat besondere Kenntnisse über persönliche Hintergründe, Einschränkungen und Belastbarkeiten ihres Klientels. Mit dem Hilfeplanverfahren verfügt sie über ein qualifiziertes Instrument, das in die Eingliederungsvereinbarung einzubinden ist.

Es wird deshalb empfohlen, auf die örtliche BA zuzugehen, und dort eine Verzahnung und Einbeziehung des Hilfeplanverfahrens bei der Eingliederungs​vereinbarung zu klären. Notwendige Beschäftigungsmaßnahmen sowie zumutbare Bemühungen und Nachweise sind an den Hilfezielen und persönlichen Fähigkeiten auszurichten. Hilfreich ist die gemeinsame Erarbeitung einer Mustervereinbarung unter Einbezug des Hilfeplans.

Dazu – und auch zu den nachstehenden Punkten – sollten Gespräche mit dem örtlich zuständigen Träger der SGB II-Leistungen geführt werden. Bei mehreren freien Trägern im Zuständigkeitsbereich sollten die Gespräche gemeinsam vorbereitet und geführt werden.

Notwendige Gesprächspunkte beziehen sich zudem auf folgende Problembereiche:

· Sofortige Bedarfsdeckung

Neu anlaufende Wohnungslose sind i.d.R. mittellos und bedürfen einer sofortigen Bedarfsdeckung des Lebensunterhalts. In wie weit dies bei Rechtsansprüchen nach SGB II umgesetzt werden kann, ist eine bedeutsame Frage der ambulanten Hilfe. 

Es wird empfohlen, eine sofortige Bedarfsdeckung mit dem örtlichen Träger der SGB II-Leistungen zu klären.

In Frage kommen hier insbesondere Möglichkeiten einer (gebührenfreien!) Bar-oder Scheckauszahlung. Ggf. kann bei kostendeckender Finanzierung nach § 17 SGB II auch über eine Vorschusspraxis der örtlichen Fachberatungsstellen verhandelt werden.

Für den Personenkreis ohne gewöhnlichen Aufenthalt ist gleichermaßen mit dem Sozialhilfeträger die unverzügliche Bedarfsdeckung zu klären.

· Barbetrag und Bekleidung bei Bewohnern stationärer Einrichtungen

Besondere Aufmerksamkeit ist bei erwerbsfähigen Bewohner/innen in stationären Einrichtungen mit SGB II-Anspruch der Sicherstellung des Lebensunterhalts zu widmen. Mit dem Wegfall von § 27 (3) BSHG ist der Barbetrag und Bekleidungsanspruch mit § 35 SGB XII in die HLU gerückt. Diese ist bei SGB II-Leistungen jedoch ausgeschlossen (§ 5 (3) SGB II und § 21 SGB XII). Beim Einsatz des Einkommens im Zusammenhang mit dem Alg II ist deshalb darauf zu achten, dass entsprechende Beträge freizulassen sind.

· Marktgerechte Sätze der angemessenen Unterkunfts- und Heizkosten

Mit der Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe rutschen über 2 Mio. Menschen aus der bisherigen Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau: ihre Wohnkosten werden auf eine Angemessenheitsgrenze reduziert, darüber liegende Kosten sind "in der Regel für längstens sechs Monate" geschützt. Insbesondere bei unzureichendem Wohnungsangebot und marktfremden Angemessenheitsgrenzen entsteht somit die Gefahr von (teuren) Wohnungsverlusten. Die Wohnungslosen​hilfe muss deshalb auf marktgerechte Sätze der Angemessenheit drängen, die an der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel, ggf. Sätze der Amtsgerichte und Finanzämter) auszurichten sind. Dabei ist bei angespanntem Wohnungsmarkt ein angemessener Spielraum zu den unteren Preissegmenten vorzusehen.

III) Arbeitsförderung und Arbeitshilfen nach SGB II und SGB XII

Für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit steht nach § 16 (1) SGB II zunächst das Instrumentarium nach SGB III zur Verfügung. Zudem sollen nach § 16 (3) SGB II Arbeitsgelegenheiten in der Entgelt- oder Prämienvariante geschaffen und vermittelt werden.

Weiterhin gibt es in der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten die Maßnahmen nach § 5 der DVO zu §§ 67ff SGBXII. Sie können als Hilfen zur Ausbildung sowie zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes komplementär oder gesondert erbracht werden, "wenn andere arbeits- und beschäftigungswirksame Maßnahmen im Einzelfall nicht in Betracht kommen".

Ein Bedarf für weitergehende Hilfen nach § 5 der DVO zu §§ 67ff SGBXII stellt sich für Anspruchsberechtigte insbesondere in folgenden Fällen:

· bei Erwerbsfähigen, die für länger als 6 Monate in einer stationären Einrichtung der Hilfe nach § 67 ff SGB XII untergebracht sind und die deshalb keinen Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben,

· wenn geeignete und notwendige Maßnahmen nach dem SGB II (dort immer nur Kann-Leistungen) nicht gewährt werden,

· bei Bezieher/innen von Alg I, deren persönlicher Unterstützungs- und Anleitungsbedarf mit den Maßnahmen nach dem SGB III nicht gedeckt werden kann,

· bei weitergehendem Bedarf an persönlicher Unterstützung, Anleitung oder flexibleren Anforderungsstrukturen, die durch die Maßnahmen nach SGB II nicht geleistet werden können (z.B. auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit),

· bei Erwerbsunfähigen, die durch erforderliche tagesstrukturierende Maßnahmen an eine Erwerbsfähigkeit herangeführt werden sollen.

Es geht hier vielfach um eine Brücke zwischen Ausgrenzung und "normalem" Arbeitsmarkt, die für die Wiedereingliederung unverzichtbar ist. Die Maßnahmen des SGB II sind nicht auf diese Herausforderung ausgerichtet. Effektive "Ausstiegsleitern" aus diesem unteren Armutssegment sind für die zukünftige Armutsentwicklung auch eine gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe.

Eine Mischfinanzierung der entsprechenden Hilfen nach § 16 SGB II und § 5 DVO zu §§ 67ff. SGB XII mit speziellen Arbeitsangeboten kann in den genannten Fällen geeignete Lösungen schaffen, die sowohl für die Eingliederung in Arbeit als auch zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten notwendig sind.

Doch auch bei Maßnahmen nach § 16 SGB II ist vielfach ein besonderer Zusatzaufwand für eine qualifizierte Begleitung anzusetzen, um einen Erfolg zu sichern. Ein solches Modul "Beratung und Begleitung von Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Rahmen der Hilfe nach § 16 (2) SBG II" mit Kostenübernahme durch den zuständigen Träger der Sozialhilfe würde die Aussichten auf die Bewilligung solcher Maßnahmen durch die Agentur für Arbeit deutlich verbessern.

Neuorientierung der Angebote zu §5 DVO

Die bisherigen eigenständigen Angebote nach § 5 der DVO zu § 72 BSHG müssen sich unter den neuen Rahmenbedingungen umorientieren und ihr Angebotsspektrum erweitern: Denkbar sind qualifizierende tagesstrukturierende Angebote über den ursprünglichen Adressatenkreis hinaus, der von den Agenturen für Arbeit künftig verstärkt nachgefragt wird - ebenso wie Grundqualifizierungen im Bildungsbereich (z.B. Alphabetisierung), orientiert an (aber nicht reduziert auf) § 3 der DVO zu §§ 67ff SGB XII.

Nachdrücklich zu unterstützen ist die Position des Westfälischen Herbergsverbandes, nach dem bisherige, eigenständige Angebote nach § 5 der DVO weitergeführt werden müssen, bis es für die betroffenen Menschen einen entsprechenden Ersatz gibt. 
Als Brücke der Hilfe in besonderen sozialen Lebenslagen zum SGB II-Ziel der Arbeitsmarktintegration ist in der Sozialhilfe die Einführung eines eigenen Leistungstyps „Tagesstrukturierung“ auf der Basis von § 5 DVO zu fordern.

IV) Kooperationsmodell

Für eine Übernahme von Aufgaben des SGB II für den Personenkreis der von den Trägern der Wohnungslosenhilfe (im folgenden WLH) betreuten Hilfebedürftigen nach §§ 67ff. SGB XII werden Kooperationsmodelle vorgeschlagen. Demnach erbringt die WLH Grundleistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67ff. SGB XII, die in diesem Zusammenhang die Funktion der Schaltstelle, Anspruchsprüfung und Zuweisung von Hilfsbedürftigen zum Jobcenter umfassen.

Weiterhin werden Zusatzleistungen nach SGB II erbracht in Form von Hilfen bei der Antragstellung von Arbeitslosengeld II (AlgII), ggf. kurzfristige Vorschussleistungen bis zum Anlaufen der monatlichen AlgII-Zahlungen, ggf. Vorgaben für die Eingliederungsvereinbarung und ihre Fortschreibung nach Entwicklung einer Mustervereinbarung, Beratung und ggf. Vermittlung in Maßnahmen der Arbeitsintegration nach Schulung durch die zuständige Stelle.

Hoheitliche Maßnahmen wie z.B. die Feststellung der Erwerbsfähigkeit, die Fest​setzung der Eingliederungsvereinbarung, der Leistungen zur Arbeitsintegration und des Lebensunterhalts sowie ggf. Sanktionen werden jeweils von der zuständigen Behörde durchgeführt.

Die Kooperation lässt sich in diesem Zusammenhang nach folgenden Funktionsrastern darstellen: 

Modell IV a)

Gemäß den „Eckpunkten für Zusammenarbeit der Kommunen mit den Agenturen für Arbeit bei der Umsetzung des SGB II“ (Städte-, Landkreis- Gemeindetag Ba-Wü und Regionaldirektion Ba-Wü vom 22.7.04) wird der Personenkreis der von der WLH nach § 67 SGB XII betreuten Wohnungslosen von der gemeinsamen Bearbeitung herausgenommen. Die Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur für Arbeit erfolgt gegen Kostenerstattung durch die Kommunen.

Die Wiedereingliederungsarbeit für diesen Personenkreis erfolgt auf der bisherigen Ebene Kommune – WLH im Rahmen des Hilfeplanverfahrens. Die Kommune sichert sich für die Zielgruppe ein Kontingent aktivierender Leistungen aus dem Pool der BA.

Bei Beendigung der Wiedereingliederungsmaßnahmen nach § 67ff. SGB XII gehen weiter Hilfebedürftige in das örtliche System nach SGB II über.

Das Modell nützt die Erfahrung und Kompetenz von Kommune und WLH in einem eingespielten und bewährten Verfahren für einen Personenkreis, auf den die Maßnahmen und Verfahrensprozesse der BA nicht ausgerichtet sind. Die Kommune behält mit den aktivierenden Maßnahmen die Steuerung und sichert damit Heranführung und Einbezug der Zielgruppe in Maßnahmen der Arbeitsintegration. 

Dieses Modell wickelt alle notwendigen Hilfen und Verfahren in einem System mit nur zwei beteiligten Trägern ab und ist deshalb wegen seiner Effektivität bevorzugt anzustreben.


Modell IV b)

Hier verbleibt der Personenkreis im System der gemeinsamen Bearbeitung von Kommune und BA nach SGB II. Neben den Grundleistungen der Hilfe nach § 67 SGB XII erbringt die WLH Zusatzleistungen nach SGB II: Sie wickelt für dieses System Teilleistungen für den Personenkreis in enger Kooperation mit dem Fallmanager und unter Verzahnung des Hilfeplanverfahrens mit der Eingliederungsvereinbarung ab, Dabei entsteht in jedem Fall zusätzlicher Aufwand und Koordinationsbedarf. (zwei Systeme).
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V) Finanzierung

Der Schwerpunkt der erbrachten Leistungen der Wohnungslosenhilfe liegt im Bereich von §§ 67ff. SGB XII. Dort liegen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Tagessätzen, Monats- oder Jahrespauschalen vor.

Zusätzlich zu finanzieren sind die dargestellten Zusatzleistungen nach SGB II.

Zur Vermeidung von aufwändigen Abrechnungsverfahren bis hin zu Einzelabrech​nungen und Aufsplittungen von Leistungssätzen nach SGB II und SGB XII – letztlich gegenüber dem selben Kostenträger – wird eine leistungsgerechte Erhöhung der bestehenden Leistungssätze durch den kommunalen Kostenträger (Landkreis) vorgeschlagen.

Der Landkreis erhält im Innenverhältnis seiner Kooperation mit der BA von dieser einen pauschalen Ausgleich für die in deren Funktion von der WLH erbrachten Leistungen.

Frieder Claus
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Leistungen des Hilfeplan�verantwortlichen:


Festsetzung d. Hilfeplans 


Überwachung  ----- " ------


Festsetzung v. Leistungen nach §§ 67ff, SGB XII





WLH





Grundleistungen n. §§ 67ff. SGB XII


wie z.B.


Anspruchsprüfung und Zuweisung zu verschiedenen Sozialleistungssystemen


Unterbringung, Wohnungserhalt 


Begleitende Beratung


Entwicklung/Fortschr. des Hilfeplans








Zusatzleistungen nach SGB II


Anträge AlgII


Kurzfristige Vorschussleistungen AlgII


Beratung (ggf. Vermittlung) zu (in) Maßnahmen d. Arb.integration





JobCenter








Prüfung d. Erwerbsfähigkeit


Leistungen zur Arbeitsintegration und zum Lebensunterhalt





Leistungen des Fallmanagers:


Festsetzung d. Eingl.Vereinb. 


Durchführung  ----- " ------


Überwachung  ----- " ------


Festsetzung v. Sanktionen





WLH





Grundleistungen n. §§ 67ff. SGB XII


wie z.B.


Anspruchsprüfung und Zuweisung zu verschiedenen Sozialleistungssystemen


Unterbringung, Wohnungserhalt 


Begleitende Beratung


Hilfeplan








Zusatzleistungen nach SGB II


Anträge AlgII


Kurzfristige Vorschussleistungen AlgII


Vorschläge Eingl.Vereinb.+ Fortschreib.


Beratung (ggf. Vermittlung) Arb.integration








PAGE  
1

_1062081318.doc



